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Beschluss/Antrag: 
 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsver-

sammlung den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest: 
 

 
 

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 382.981,57 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen - 382.981,57 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 396.826,30 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -414.831,09 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

-18.004,79 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

Nr. N 06 / 2024 



2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions-
tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

0,00 

2.7 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) 

-18.004,79 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

0,00 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

-18.004,79 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

0,00 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 0,00 

3.3 Finanzvermögen 361.053,25 

3.4 Abgrenzungsposten 0,00 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 361.053,25 

3.7 Basiskapital 0,00 

3.8 Rücklagen 0,00 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 0,00 

3.11 Rückstellungen 6.900,00 

3.12 Verbindlichkeiten 354.153,25 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 

3.14 
Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 
3.13) 

-361.053,25 

 

 
 
 
                                 

  gez. Drescher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feststellung des Jahresabschlusses 2022 
 
 
 
Sachverhalt: 

 

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht durch die 

Stadtkämmerei der Stadt Mannheim erstellt. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim 

hat den Jahresabschluss geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung das Ergebnis feststel-

len kann.  

 

Der Jahresabschluss 2022 ist dieser Vorlage als Anlage 1 und der Bericht des Rechnungsprü-

fungsamtes als Anlage 2 angeschlossen.  
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RECHNUNGS- 

PRÜFUNGSAMT 

Bericht über die Prüfung des  

Jahresabschlusses 2022 des 

Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim 

Prüferin für das Rechnungsprüfungsamt: Frau Machner 

Stadt Mannheim 
Rechnungsprüfungsamt 
D 7, 2a-4 
68159 Mannheim 
Tel.:  0621-293-8839 
Fax:  0621-293-8814 
E-Mail: rechnungspruefungsamt@mannheim.de
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ANLAGEN  Nr. 

  

Jahresabschluss 2022 mit 1 

− Bilanz zum 31.12.2022  

− Gesamtergebnisrechnung 2022  

− Gesamtfinanzrechnung 2022  

− Anhang  

− Rechenschaftsbericht  

Rechtliche Verhältnisse 2 
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1 Prüfungsauftrag 

 

Beschluss des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 01.03.1993. 

 

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim (NBV) hat uns mit Schreiben vom 

18.09.2023 gebeten den Jahresabschluss 2022 zu prüfen. 

 

2 Prüfungsgrundlagen 
 

Viertes Gesetz zur Verwaltungsreform (Nachbarschaftsverbandsgesetz) 

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 

Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

Gemeindekassenverordnung (GemKVO) 

VwV Produkt- und Kontenrahmen 

Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) 

Verbandssatzung des NBV 

- in der jeweils geltenden Fassung - 

 

Vereinbarung zwischen dem NBV und der Stadt Mannheim über die Erledigung der Planungs- 

und Verwaltungsaufgaben in der Fassung vom 25.11.2016. 

 

3 Prüfungsunterlagen 
 

Jahresabschluss 2022 mit 

− Bilanz  

− Ergebnisrechnung 

− Finanzrechnung 

− Anhang  

− Rechenschaftsbericht 

Jahresabschluss 2021 

Haushaltsplan 2022 

Kassenanordnungen einschließlich begründender Unterlagen 

Ausdruck der Buchungen des SAP-Systems P20 (NKHR, Finanzkreis 2000) 

Akten des NBV 
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4   Prüfungsumfang 
 

Der Jahresabschluss 2022 wurde Ende September/Anfang November 2023 geprüft. 

 

Ferner wurden die Belege mit begründenden Unterlagen der Sachkonten stichprobenweise 

auf sachliche, rechnerische und förmliche Richtigkeit geprüft. 

 

5   Feststellungen zur Rechnungslegung 
 

5.1   Abwicklung des Vorjahresabschlusses 

 

Der Jahresabschluss 2021 mit Datum vom 21.11.2022 ist am 12.05.2023 von der Verbands-

versammlung festgestellt worden. Die Frist nach § 95b (1) GemO, wonach der Jahresab-

schluss innerhalb von sechs Monaten aufzustellen und innerhalb eines Jahres festzustellen 

ist, wurde wie im Vorjahr nicht eingehalten. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsauf-

sichtbehörde mit Schreiben vom 15.05.2023 mitgeteilt (§ 95b Abs. 2 GemO). 

 

5.2    Jahresabschluss 2022 

 

5.2.1 Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 

 

Die Verbandsversammlung hat am 11.03.2022 nach §§ 11 und 12 der Verbandssatzung 

i. V. m. § 79 GemO die Haushaltssatzung für das HHJ 2022 beschlossen. Die Gesetzmäßig-

keit des Beschlusses hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mit Schreiben vom 02.06.2022 

bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mannheimer Morgen sowie der Rhein-Neckar-Zei-

tung vom 01.08.2022 veröffentlicht und der Haushaltsplan nach § 81 (3) GemO an sieben 

Werktagen öffentlich ausgelegt. 

 

Die Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium erfolgte mit Schreiben vom 

24.05.2022. Damit wurde die Soll-Bestimmung zur rechtzeitigen Vorlage der beschlossenen 

Haushaltssatzung an die Rechtsaufsichtsbehörde (spätestens einen Monat vor Beginn des 

Haushaltsjahres) erneut nicht eingehalten (§ 81 Abs. 2 GemO). 
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5.2.2 Aufstellung des Jahresabschlusses 

 

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzu-

stellen und vom Gemeinderat (hier: Verbandsversammlung) innerhalb eines Jahres nach Ende 

des Haushaltsjahres festzustellen (§ 95b GemO i.V.m. § 18 GKZ). Der Jahresabschluss 2022 

datiert vom 29.06.2023 und soll auskunftsgemäß voraussichtlich in der Verbandsversammlung 

im ersten Quartal 2024 beschlossen werden. Dadurch wird die gesetzlich vorgeschriebene 

Jahresfrist zur Feststellung des Jahresabschlusses erneut nicht eingehalten (vgl. Ziffer 5.1).  

Die Geschäftsführung des NBVs gibt hierzu an, dass aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und 

Effizienz eine Verbandsversammlung im vierten Quartal 2023 nicht angesetzt wird. 

 

5.2.3 Einhaltung des Haushaltsplanes 

 

Gesamtergebnishaushalt 

 

 Plan 

2022 

EUR 

Ergebnis 

2022 

EUR  
 

Unterschied 1) 

 

EUR  

    

Umlagen  384 630  364 115 – 20 515 
Kostenerstattungen  5 400  13 341 + 7 941 
Zinsen u.a. Erträge  0  218 + 218 
Sonstige ordentliche Erträge  0  5 308 + 5 308 
Ordentliche Erträge  390 030  382 982 – 7 048 
       
Personalaufwendungen  400 000  327 047 + 72 953 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

  
100 000 

  
2 632 

 
+ 

 
97 368 

Zinsen u.ä. Aufwendungen  0  54 – 54 
Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen 

  
40 000 

  
53 249 

 
– 

 
13 249 

Ordentliche Aufwendungen  540 000  382 982 + 157 018 
 

Gesamtergebnis 

 
– 

 
149 970 

 
 

 
0 

 
+ 

 
149 970 

1)+ = Verbesserungen; – = Verschlechterungen 
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Gesamtfinanzhaushalt 

 

 Plan 

2022 

EUR 

Ergebnis 

2022 

EUR 

Unterschied 1) 

 

EUR 
Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

  
390 030 

  
396 826 

 
+ 

 
6 796 

Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

 
– 

 
540 000 

 
– 

 
414 831 

 
+ 

 
125 169 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

 
– 

 
149 970 

 
– 

 
18 005 

 
+ 

 
131 965 

Änderung des Finanzierungsmittelbe-
stands zum Ende des Haushaltsjahres 

 
– 

 
149 970 

 
– 

 
18 005 

 
+ 

 
131 965 

Anfangsbestand an Zahlungsmit-
teln (bereinigt) 

   377 694   

Akonto Auszahlungen*   + 1   

Endbestand an Zahlungsmitteln (be-
reinigt) 

   359 690   

1) + = Verbesserungen; – = Verschlechterungen 
* Buchung einer Ausgleichrücknahme in 2023 für 2022 

 

Die Abweichungen der Planansätze von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnung sind 

im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss unter Nr. 6.2 - Jahresergebnis - zutreffend 

dargestellt und erläutert. 

 

5.2.4 Verbandsumlage 

 

Im HHJ 2022 ist die zur Deckung des Finanzbedarfs des NBV notwendige, in der Haushalts-

satzung mit 384 630 EUR festgesetzte Verbandsumlage und der Kostenersatz für das wissen-

schaftliche Personal mit 5 400 EUR von den zahlungspflichtigen Gemeinden entsprechend 

den auf sie nach ihrem Stimmenanteil in der Verbandsversammlung entfallenden Anteilen 

(§ 6 Abs. 2 und 3 NVerbG und § 4 Verbandssatzung) richtig und rechtzeitig angefordert und 

vollständig beglichen worden. In der Bilanz wurden die im Berichtsjahr zu viel erhobenen Bei-

träge in Höhe von 20 515 EUR als Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsge-

meinden ausgewiesen. Vergleiche die Ausführungen unter Kapitel 4.4 sowie im Vorwort des 

Jahresabschlusses. 
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5.2.5 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

Für das Haushaltsmanagement der Sonderrechnung wird das SAP-System ECC 6.0 Temp-

late Kommunalmaster Doppik eingesetzt. Das Dezernat I der Stadt Mannheim als zuständige 

Stelle hat das SAP-Verfahren nach § 6 GemKVO i.V.m. § 35 (5) Nr. 1 GemHVO freigegeben. 

Die aus der Buchführung und weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen 

haben zu dem Ergebnis geführt, dass eine ordnungsgemäße Abbildung der Geschäftsvor-

fälle in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht erfolgte. Die geprüften Bu-

chungen sind ordnungsgemäß belegt. 

 

5.2.6 Bilanz 

 

5.2.6.1 Finanzvermögen  

 

Die Geldanlagen des NBV werden unter der Position Finanzvermögen - Privatrechtliche For-

derungen nachgewiesen, da sie insgesamt im Cash-Pool der Stadt Mannheim angelegt sind. 

 

Der jeweilige Kassenbestand wird in den Abschlüssen der Stadtkasse separat ausgewiesen. 

Zinserträge konnten aufgrund des Umschwungs auf dem Zinsmarkt in 2022 in Höhe von 

218,05 EUR realisiert werden. 

 

Die liquiden Mittel zum 31.12.2022 sind im Anhang zum Jahresabschluss (5.1 Entwicklung der 

Liquidität zum Jahresabschluss) mit 359 689,72 EUR korrekt ausgewiesen. Sie setzen sich 

aus dem Kassenbestand von 359 690,56 EUR im Cash-Pool und einem Negativsaldo von 

0,84 EUR auf dem Girokonto des NBV (in Bilanzposition 4.6 - Sonstige Verbindlichkeiten ent-

halten) zusammen. 

 

Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Verbands werden von der Stadtkasse der Stadt 

Mannheim entgeltlich geführt. 
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5.2.6.2  Eigenkapital 

 

Der NBV verfügt über kein Eigenkapital, da er sich über Umlagen nach § 19 GKZ finanziert 

und Überschüsse als Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern auszuweisen 

sind. 

 

5.2.6.3  Rückstellungen 

 

Pflichtrückstellungen nach § 41 (1) GemHVO waren nicht zu bilden. Die Wahlrückstellungen 

nach § 41 (2) GemHVO für die Erstellung des Jahresabschlusses, die Prüfung des Jahresab-

schlusses durch das Rechnungsprüfungsamt und für die Prüfung durch die Gemeindeprü-

fungsanstalt in der Gesamthöhe von 6 900 EUR sind begründet. 

 

5.2.6.4  Verbindlichkeiten 

 

Durch die Einstellung der zu viel erhobenen Beiträge aus der Verbandsumlage in die Verbind-

lichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern sind diese auf 349 678,07 EUR gestiegen. Bei 

den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4 474,34 EUR handelt es 

sich um nachträgliche Buchungen im Kalenderjahr 2023, die wirtschaftlich dem Berichtsjahr 

zuzuordnen sind und sich auf Abrechnungen der Stadt Mannheim beziehen. Insgesamt sinken 

die Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr auf 354 153,25 EUR. 

 

5.2.7 Gesamtergebnisrechnung 

 

Nach den geprüften Kassenanordnungen und Belegen sind die Geschäftsvorfälle korrekt ge-

bucht und in der Ergebnisrechnung richtig abgebildet worden. Durch die Einstellung der zu viel 

erhobenen Beiträge aus der Verbandsumlage in die Verbindlichkeiten gegenüber den Ver-

bandsmitgliedern weist die Gesamtergebnisrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Ver-

gleiche die Ausführungen unter Kapitel 4.4 sowie im Vorwort des Jahresabschlusses. 
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5.2.8 Gesamtfinanzrechnung 

 

Die Gesamtfinanzrechnung in der Form der §§ 50 und 51 GemHVO (Anlage zum Jahresab-

schluss) enthält nicht den Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln. Der Ausweis ist dort 

mit dem bei der Stadt Mannheim eingesetzten Buchhaltungs-Programm-Version Kommunal-

Master Doppik nicht möglich, da die liquiden Mittel im Cash-Pool der Stadt Mannheim als 

Forderung behandelt werden. Auf die Darstellungen in Nr. 5.1 (Entwicklung der Liquidität zum 

Jahresabschluss) und 6.2.2 (Gesamtfinanzhaushalt) des Jahresabschlusses sowie 9.3 (Cash-

flow) des Prüfungsberichts wird verwiesen. 

 

6 Prüfung der Kassengeschäfte 
 

Die Stadtkasse führt nach § 2 GemKVO i.V.m. Nr. 2.2 der Geschäftsanweisung für die Stadt-

kasse die Kassengeschäfte des NBV. Wir haben diese im Zeitraum 25.10.2022 bis 03.11.2022 

unvermutet geprüft. 

 

Beanstandungen ergaben sich nicht. 

 

7 Überörtliche Prüfung 
 

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat zuletzt im April/Mai 2022 auf-

grund ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die Haushalts- und Rechnungsführung des Verbandes 

für die Wirtschaftsjahre 2014 – 2020 geprüft. Der endgültige Prüfungsbericht liegt mit Datum 

vom 18.08.2022 vor. Der NBV hat mit Datum vom 21.11.2022 zu den Prüfungsfeststellungen 

der GPA Stellung genommen. Das Prüfungsverfahren wurde daraufhin auf Mitteilung der GPA 

vom 24.05.2023 für beendet erklärt. 

 

8 Rechenschaftsbericht 
 

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022 entspricht den Vorschriften der 

GemHVO (§ 54). 
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9 Analyse und Erläuterung zum Jahresabschluss 
 

9.1    Ertragslage 

 

Erträge /Aufwendungen WJ 2022 WJ 2021 Ergebnisver- 

   änderung 1) 

 TEUR % TEUR % TEUR 

         

Umlagen + 364 95,0 + 327 98,5 + 37 

Kostenerstattungen + 13 3,4 + 5 1,5 + 8 

Sonstige ordentliche Erträge + 6 1,6  0 0,0 + 6 

Ordentliche Erträge + 383 100,0 + 332 100,0 + 51 

Personalaufwendungen – 327 85,4 – 292 88,0 – 35 

Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 

 

– 

 

3 

 

0,8 

 

– 

 

12 

 

3,6 

 

+ 

 

9 

Sonstige ordentliche Aufwen-

dungen 

 

– 

 

53 

 

13,8 

 

– 

 

28 

 

8,4 

 

– 

 

25 

Ordentliche Aufwendungen  – 383 100,0 – 332 100,0 – 51 

 

Gesamtergebnis 

  

0 

 

0,0 

  

0 

 

0,0 

 

 

 

0 

1) + = Verbesserungen; – = Verschlechterungen 

 

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem WJ 2021 werden nachstehend erläutert: 

 

Die gestiegenen ordentlichen Erträge (+ 51 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus der Ver-

bandsumlage i.H.v. 364 115 EUR. Die Umlage wurde um die zu viel erhobenen Beiträge ge-

kürzt, so dass die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Auf die 

Ausführungen unter 5.2.7 des Prüfungsberichts wird verwiesen. 

 

Die höheren ordentlichen Aufwendungen (+ 51 TEUR) ergaben sich hauptsächlich durch ge-

stiegenen Personalaufwand (+ 35 TEUR) sowie zusätzliche sonstige ordentliche Aufwendun-

gen (+ 25 TEUR). 
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9.2    Vermögenslage 

 

Den nachfolgenden Erläuterungen ist eine zusammenfassende Übersicht der Bilanz zum 

31.12.2022 (Anlage 1) zugrunde gelegt: 

 

 

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 16 TEUR (- 4 %) gesunken. 

 

Die Forderungen gegenüber der Stadt Mannheim (Kassenbestand im Cash-Pool) sinken leicht 

aufgrund höherer Auszahlungen als Einzahlungen im Jahr 2022.  

 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4 TEUR) ergeben sich aus nachträgli-

chen Abrechnungen der Stadt Mannheim im Kalenderjahr 2023 für das Berichtsjahr.  

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern stiegen in Höhe der überzahlten 

Verbandsumlage (+ 21 TEUR) und betragen damit zum 31.12.2022 insgesamt 350 TEUR. Da 

sich der NBV über Umlagen finanziert, dürfen diese Mittel im NKHR nicht als Eigenkapital 

dargestellt werden. 

 

  

Bilanzposten 31.12.2022 31.12.2021 Abweichung 

 TEUR % TEUR % TEUR 

Aktiva         

Finanzvermögen         

- Privatrechtliche  

  Forderungen 

 

 

 

361 

 

100,0 

 

 

 

377 

 

100,0 

 

– 

 

16 

 Bilanzsumme  361 100,0  377 100,0 – 16 

         

Passiva         

Rückstellungen  7 1,9  15 4,0 – 8 

Verbindlichkeiten  354 98,1  362 96,0 – 8 

 Bilanzsumme  361 100,0  377 100,0 – 16 
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9.3   Cashflow 

 

Nachfolgend wird das Ergebnis der Finanzrechnung nach der indirekten Methode aus der Er-

gebnisrechnung und Bilanz hergeleitet: 

 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung  0  0 

Zu-/Abnahme der Forderungen  

(ohne Forderungen aus Geldanlagen) 

 

– 

 

1 363 

 

+ 

 

7 963 

Zu-/Abnahme der Rückstellungen – 8 470 + 1 720 

Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten – 8 171 + 54 490 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit – 18 004 + 64 173 

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  377 694  313 521 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode  359 690  377 694 

     

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds:     

Kassenbestand (Cash-Pool Geldanlagen)  359 691  377 703 

Girokonto – 1 – 9 

  359 690  377 694 

     

 

 

 

  






